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Speisefett und

Speiseöl

Öl- Iiii<1 Fettwerke Hais, Zürich, Telephon S7 07 33

In Zürich am Bahnhof

Restaurant
Tel. 2778 78 / 27 80 66

und sein Tea-Room ROYAL
Tel. 27 80 66

Muescht entschuldige, gäll - aber de Chrage macht mi ganz veruckt...

Begreiflich! Wenn er zu eng ist. Wenn er würgt und man immer
wieder daran zupfen und zerren muss. Nun ist's genug. Ich werde
fortan beim Ausrücken und (erst recht natürlich) beim Ausgang

nur noch Hemden mit der *«SANFOR» - Etikette tragenl Die

gehen nicht ein. Der Kragen sitzt immer wie am ersten Tag.
Und alles nach KTA-Vorschrift. Ja — man darf sich zeigen in den

militArhemden-
mit der\ TANfOR' (Etikette

In Ladengeschäften, Warenhäusern und Versandgeschäften

*«SANF0R» und -sanforisiert» sind Schutzmarken von Geweben,

die nicht eingehen. Ihre Anwendung untersteht strengen
Vorschriften, deren Befolgung laufend kontrolliert wird.

Generalvertreter: Heberlein & Co, A.G.. Wattwil

Stall 1 winden
und

Heber
2—20 Tonnen ges. gesch.)

für Industrie
Geleisebau
Lokomotiven
Forstwirtschaft
usw.

II. WEISS
BERN-BÜIIPLIZ
Lastwindenfabrik — Tel. (031) 7 61 34
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